Satzung

uber die Erhebung von Erschliel3ungsbeitrdgen in der Stadt Schleiden
vom 30. April 2001

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 8. Dezember 1986 (BGBI. | S. 2253) in der
Fassung vom 27. August 1997 (BGBI. | S. 2141), zuletzt geadndert am 17. Dezember 1997 (BGBI. |
S. 3108, 1998 S. 137) in Verbindung mit 8§ 7 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NW) in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt gedndert am 28. Marz 2000
(GV. NRW. S. 245), hat der Rat der Stadt Schleiden in der Sitzung am 26. April 2001 folgende Sat-
zung erlassen:

§1
Erhebung des ErschlieBungsbeitrages

Die Stadt Schleiden erhebt ErschlieBungsbeitrdge nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
(88 127 ff) sowie nach MalRgabe dieser Satzung.

§2
Art und Umfang der Erschlieungsanlagen

(1) Beitragsfahig ist der Erschliedungsaufwand:

1. fir die offentlichen zum Anbau bestimmten Strafl3en, Wege und Platze

a) in Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen und besonderen Wohngebieten und
Mischgebieten
aa) bei beiderseitiger Bebaubarkeit bis zu 14 m Breite,
ab) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 8 m Breite;

b) in Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten, soweit unter d) und e) nicht abwei-
chend geregelt
ba) bei beiderseitiger Bebaubarkeit bis zu 18 m Breite,
bb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 12,5 m Breite;

c) inIndustriegebieten
ca) bei beiderseitiger Bebaubarkeit bis zu 20 m Breite,
cb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 14,5 m Breite;

d) inKleinsiedlungs- und Ferienhausgebieten
da) bei beiderseitiger Bebaubarkeit bis zu 10 m Breite,
bb) bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 7 m Breite;

e) in Dauerkleingarten- und Wochenendhausgebieten bis zu 6 m Breite;

f) in den Ubrigen Gebieten (sogenannte diffuse Gebiete)
fa) bei beiderseitiger Bebaubarkeit bis zu 14 m Breite,
fb)  bei einseitiger Bebaubarkeit bis zu 8 m Breite;

2. fur die offentlichen, aus rechtlichen Grinden mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanla-
gen innerhalb der Baugebiete (z.B. FuBwege, Wohnwege) bis zu einer Breite von 5 m;

3. fir die nicht zum Anbau bestimmten zur ErschlieBung der Baugebiete notwendigen Sammelstra-
Ben innerhalb der Baugebiete bis zu einer Breite von 21 m;

4. fur Parkflachen
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 sind, bis zu einer weiteren Brei-

te von 5 m;
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen, aber nach stadte-
baulichen Grundsatzen innerhalb der Baugebiete zu deren ErschlielBung notwendig sind, bis
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zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (8 5) liegenden Grundsticksflachen; § 6 Absatz 2 fin-
det Anwendung;

5. fur Grinanlagen, mit Ausnahme von Kinderspielplatzen

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 sind, bis zu einer weiteren Brei-
te von 4 m;

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen, aber nach stadte-
baulichen Grundsatzen innerhalb der Baugebiete zu deren ErschlielBung notwendig sind, bis
zu 15 v.H. aller im Abrechnungsgebiet (8 5) liegenden Grundstiicke; § 6 Absatz 2 findet An-
wendung.

(2) Werden durch eine ErschlieBungsanlage nach Absatz 1 Nr. 1 unterschiedliche Gebiete gemaf den
Buchstaben a) bis e) erschlossen, so gilt fir die gesamte ErschlieRungsanlage die Regelung mit der
grof3ten Breite. In unbeplanten Gebieten richtet sich die Bestimmung der Gebietsart gemal Absatz 1
Nr. 1 nach dem Uberwiegenden Charakter der vorhandenen Bebauung.

(3) Endet eine Erschlielungsanlage mit einem Wendehammer, so vergrof3ern sich die in Absatz 1
Nr. 1 bis 3 und 5 a) angegebenen Mal3e in diesem Bereich auf das Anderthalbfache, mindestens aber
um 8 m. Das Gleiche gilt fur den Bereich der Einmindung in andere bzw. Kreuzungen mit anderen
ErschlieBungsanlagen.

§3
Ermittlung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwandes

(1) Der beitragsfahige ErschlieSungsaufwand (8 2) wird nach den tatsachlichen Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand wird flr die einzelne ErschlieBungsanlage ermittelt. Die
Stadt kann abweichend von Satz 1 den beitragsfahigen ErschlieBungsaufwand fur bestimmte Ad-
schnitte einer ErschlieBungsanlage ermitteln oder diesen Aufwand fur mehrere Anlagen, die fir die
Erschlielung der Grundstiicke eine Einheit bilden (ErschlieBungseinheit), insgesamt ermitteln.

84
Anteil der Stadt am beitragsfahigen ErschlieBungsaufwand

Die Stadt tragt 10 v.H. des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwandes.

§5
Abrechnungsgebiet

Die von einer ErschlieBungsanlage erschlossenen Grundstiicke bilden das Abrechnungsgebiet. Wird
ein Abschnitt einer ErschlieBungsanlage oder einer ErschlieBungseinheit abgerechnet, so bilden die
von dem Abschnitt der ErschlieBungsanlage bzw. der Erschliel3ungseinheit erschlossenen Grundsti-
cke das Abrechnungsgebiet.

8§86
Verteilung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwandes

(1) Der nach § 3 ermittelte Erschlieungsaufwand wird nach Abzug des Anteils der Stadt (§ 4) auf die
erschlossenen Grundstiicke des Abrechnungsgebietes (8 5) nach den Grundsticksflachen verteilt.
Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstiicke nach Mal3 (Abséatze 3 bis 9) und Art (Absatz
10) bertcksichtigt.
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(2) Als Grundstucksflache gilt:

a) bei Grundstiicken im Bereich eines Bebauungsplanes die Flache, die der Ermittlung der zulassi-
gen Nutzung zu Grunde zu legen ist;

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht enthalt, die
tatsachliche Grundstiicksflache bis zu einer Tiefe von 40 m von der ErschlieBungsanlage oder
von der der ErschlieBungsanlage zugewandten Grenze des Grundstiicks. Reicht die bauliche o-
der gewerbliche Nutzung Uber diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstickstiefe maf3gebend,
die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstuicksteile, die lediglich die we-
gemalige Verbindung zur ErschlielBungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der
Grundstlckstiefe unbertcksichtigt.

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstiicksflache mit einem Nutzungsfaktor verviel-
facht, der im Einzelnen betragt:
a) beieingeschossiger Bebaubarkeit

oder gewerblich nutzbaren Grundstiicken auf denen keine Bebauung zulassig ist 1,0
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25
c) beidreigeschossiger Bebaubarkeit 15
d) beivier- und finfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75
e) beisechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,0.

(4) Als zulassige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzulassige Zahl
der Vollgeschosse. Ist in einem Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Traufthdhe fest-
gesetzt, wird je angefangene 3,5 m zulassige Traufhohe ein Vollgeschoss berechnet. Weist der Be-
bauungsplan nur eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch
3,5, wobei Bruchzahlen aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne der
Baunutzungsverordnung sind, werden hinzugerechnet, wenn sie Uberwiegend gewerblich, industriell
oder in gleichartiger Weise genutzt werden.

(5) Ist im Einzelfall eine groRere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden oder geduldet, so ist diese
zu Grunde zu legen.

(6) Grundstucke, auf denen nur Garagen oder Stellplatze gebaut werden durfen, gelten als einge-
schossig bebaubare Grundsticke. Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mehr als ein
Garagengeschoss zuléssig oder im Einzelfall genehmigt, so ist jeweils die hthere Geschosszahl an-
zusetzen.

(7) Gemeinbedarfs- oder Grunflachengrundstiicke in beplanten Gebieten, deren Grundstiicksflache
auf Grund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur auf einem untergeordneten Teil mit Gebauden Uber-
deckt werden sollen bzw. Gberdeckt sind (z.B. Friedhofe und Sportplétze), werden mit 0,5 der Grund-
stucksflache angesetzt.

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, fur die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl noch

Traufhéhe oder Baumassenzahl festsetzt, ist

a) bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen Geschosse mal3gebend,;

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den benachbarten Grundstiicken
des Abrechnungsgebietes (8 5) Uberwiegend vorhandenen Geschosse malf3gebend.

Hinzugerechnet werden Geschosse nach 8§ 6, Absatz 4, Satz 4. Bei Gemeinbedarfs- oder Grunfla-
chengrundstiicken gilt 8 6 Absatz 7 entsprechend.

(9) Besteht ein Bauwerk aus einem Vollgeschoss (z.B. einer Hochregal-Lagerhalle oder andere einge-
schossige gewerblich oder industriell genutzte Werkhallen mit gro3en Geschosshdhen), so wird auf
der Grundlage der Gebaudehdhe pro angefangene 3,5 m ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt, um die
mit der Hohe des Bauwerks gesteigerte bauliche Ausnutzbarkeit des Grundstlickes entsprechend des
grolReren wirtschaftlichen Vorteils angemessen zu bertcksichtigen.

(10) Zur Berucksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Absatz 3 Buchstabe a)
bis e) festgesetzten Faktoren um 0,5 erhdht
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a) bei Grundsticken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder Industriegebieten;

b) bei Grundsticken in Gebieten, in denen ohne Festsetzungen durch Bebauungsplan eine Nutzung
wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulassig ist;

c) bei Grundsticken aufRerhalb der unter Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, die gewerb-
lich, industriell oder in &hnlicher Weise (z.B. Grundstticke mit Blro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-,
Krankenhaus- oder Schulgebauden) genutzt werden, wenn diese Nutzung nach MalRgabe der
Geschossflachen tberwiegt.

(11) Fur Grundstucke, die durch mehr als eine Erschlieldungsanlage im Sinne des § 2, Absatz 1, Nr. 1
dieser Satzung erschlossen werden, ist die Grundsticksflache bei Abrechnung jeder ErschlieBungs-
anlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht,

a) fir Grundsticke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie fiir Gberwiegend gewerblich oder
in gleicher Weise genutzte Grundstticke;

b) wenn ein Erschlieldungsbeitrag nur fur eine ErschlieBungsanlage erhoben wird und Beitrage fur
weitere Anlagen weder nach dem geltenden Recht noch nach vergleichbaren friiheren Rechts-
vorschriften erhoben worden sind oder erhoben werden durfen;

c) soweit die Ermafigung dazu fiihren wirde, dass sich der Beitrag eines anderen Pflichtigen im Ab-
rechnungsgebiet um mehr als 50 v.H. erhoht;

d) fur Grundstiicksflachen, soweit sie die durchschnittlichen Grundstiicksflachen der tbrigen im Ab-
rechnungsgebiet liegenden Grundstiicke tbersteigen.

(12) Mehrfach erschlossene Grundsticke sind bei gemeinsamer Aufwandsermittlung in einer B-
schlieBungseinheit (8 130 Absatz 2 Satz 3 BauGB) bei der Verteilung des ErschlielBungsaufwandes
nur einmal zu berucksichtigen (8 131 Absatz 1 Satz 2 BauGB).

87
Kostenspaltung

Der ErschlieBungsbeitrag kann fur

den Grunderwerb,

die Freilegung,

die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen,

die Radwege,

die Gehwege, zusammen oder einzeln,

die Parkflachen,

die Grunanlagen,

die Beleuchtungsanlagen,

die Entwasserungsanlagen,

0. die Mischflachen (Mischflachen sind solche Flachen, die innerhalb der Stra3enbegrenzungslinien
Funktionen der in den Ziffern 3 bis 7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei
der Gliederung der ErschlieBungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzich-
ten)

HBOoo~NogaphwdE

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Mal3nahme, deren Auf-
wand durch Teilbetrage gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Die Anwendung der Kosten-
spaltung wird im Einzelfall vom Stadtrat beschlossen.
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§8
Merkmale der endgultigen Herstellung der Erschlieungsanlagen

(1) StraBen, Wege und Platze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, Sammelstra-
Ren und selbstéandige Parkflachen sind endguiltig hergestellt, wenn

a) ihre Flachen im Eigentum der Stadt stehen und

b) sie Uber betriebsfertige Entwasserungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfugen.

Die einzelnen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm.

(2) Die einzelnen Bestandteile der ErschlieBungsanlage sind endgiltig hergestellt, wenn

a) Fahrbahnen, Geh- und Radwege eine Befestigung auf tragfahigem Unterbau mit einer Decke aus
Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus einem ahnlichen Material
neuzeitlicher Bauweise bestehen;

b) unselbstandige und selbstandige Parkflachen eine Befestigung auf tragfahigem Unterbau mit einer
Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus einem ahnlichen
Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

c) unselbstéandige Griinanlagen gartnerisch gestaltet sind;

d) Mischflachen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstaben a) und b) hergestellt und die un-
befestigten Teile gemal3 Buchstabe c) gestaltet sind.

(3) Selbstandige Griinanlagen sind endguiltig hergestellt, wenn ihre Flachen im Eigentum der Stadt
stehen und géartnerisch gestaltet sind.

8§89
Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden durch ergédnzende
Satzung im Einzelfall geregelt.

§10
Vorausleistungen
Im Fall des § 133 Absatz 3 BauGB kdnnen Vorausleistungen bis zur Hohe des voraussichtlichen Er-

schlieBungsbeitrages erhoben werden.

§11
Abldésung

Der Betrag einer Ablosung nach 8 133 Absatz 3 Satz 5 BauGB bestimmt sich nach der Hohe des zu
erwartenden Beitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.
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812
Inkrafttreten

Diese vorstehende Satzung uber die Erhebung von ErschlieBungsbeitrdgen tritt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung tber die Erhebung von ErschlieRungsbeitrdgen
vom 30. Juni 1988 aul3er Kraft.

Schleiden, den 26. April 2001
Der Burgermeister:
Lorbach

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung Uber die Erhebung von ErschlieBungsbeitrdgen wird hiermit &ffentlich be-

kannt gemacht. Ihr Wortlaut stimmt mit dem Beschlul3 des Stadtrates vom 26. April 2001 tberein.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-

Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkin-

dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgefihrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemal bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentiber der Stadt Schleiden vorher geriigt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Schleiden, den 30. April 2001
Der Burgermeister:
Lorbach



	Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Schleiden vom 30. April 2001
	§ 1 Erhebung des Erschließungsbeitrages
	§ 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen
	§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
	§ 4 Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand
	§ 5 Abrechnungsgebiet
	§ 6 Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
	§ 7 Kostenspaltung
	§ 8 Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen
	§ 9 Immissionsschutzanlagen
	§ 10 Vorausleistungen
	§ 11 Ablösung
	§ 12 Inkrafttreten

	Bekanntmachungsanordnung

